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 Veröffentlicht am 20.07.1999

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §4 Abs1;

EStG 1988 §4 Abs3;

EStG 1988 §6 Z10;

Rechtssatz

§ 6 Z 10 EStG 1988 macht deutlich, dass die Steuerfreiheit der Zuwendungen und die entsprechende Kürzung von

Investitionskosten nur bei bestimmten Zuwendungen aus ö9entlichen Mitteln, nicht jedoch generell vorgesehen ist.

Baukostenzuschüsse, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, stellen daher Betriebseinnahmen dar, die zur

Gänze der Einkommensbesteuerung unterliegen.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1999:1993130178.X03

Im RIS seit

21.02.2002

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/6
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1999/7/20 93/13/0178
	JUSLINE Entscheidung


